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 Veröffentlicht am 16.12.2025

Norm

SMG §28a Abs1 vierter Fall

1. SMG § 28a heute

2. SMG § 28a gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 110/2007

Rechtssatz

Unter Anbieten von Suchtgift iSd § 28a Abs 1 vierter Fall SMG ist die Anbahnung der Weitergabe in Form einer an eine

andere Person gerichteten O9erte zur Übertragung der Verfügungsgewalt über Suchtgift zu verstehen.Unter Anbieten

von Suchtgift iSd Paragraph 28 a, Absatz eins, vierter Fall SMG ist die Anbahnung der Weitergabe in Form einer an eine

andere Person gerichteten Offerte zur Übertragung der Verfügungsgewalt über Suchtgift zu verstehen.
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